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▶▶ Altersvorsorge
unpfändbarkeit von Altersvorsorgevermögen aus riester-rente

| Altersvorsorgevermögen aus Riester-Renten ist unpfändbar, soweit die 
vom Schuldner erbrachten Altersvorsorgebeiträge tatsächlich gefördert 
worden sind (BGH 16.11.17, IX ZR 21/17, Abruf-Nr. 197717). |
 
Ob das in einem Riester-Vertrag angesparte Guthaben pfändbar ist und damit 
der Zwangsvollstreckung unterliegt, richtet sich nach § 851 Abs. 1 ZPO in Ver-
bindung mit § 97 S. 1 EStG. Da diese Ansprüche kraft gesetzlicher Anordnung 
nicht übertragbar sind, sind sie auch nicht pfändbar. Insbesondere ist es nicht 
erforderlich, dass der Riester-Vertrag unkündbar ist (§ 851c Abs. 1 Nr. 2 ZPO). 
Soweit danach § 851c ZPO für die Unpfändbarkeit von Ansprüchen aus Verträ-
gen Anforderungen an die Ausgestaltung der Vertragsbedingungen stellt, die 
von Riester-Verträgen nicht eingehalten werden müssen, handelt es sich um 
eine unterschiedliche gesetzgeberische Wertentscheidung.  

Allerdings hängt der Pfändungsschutz für das in einem Riester-Vertrag 
 angesparte Kapital davon ab, ob die Altersvorsorgebeiträge tatsächlich durch 
eine Zulage gefördert worden sind. Ausreichend für die Unpfändbarkeit ist, 
wenn der Altersvorsorgevertrag im Zeitpunkt der Pfändung förderfähig war, 
der Schuldner bereits einen Zulagenantrag für die entsprechenden Beitrags-
jahre gestellt hatte und die Voraussetzungen für die Gewährung einer Zulage 
vorlagen. 
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Auf unpfändbarkeit 
kommt es nicht an ...

... wichtig ist nur,  
dass der Alters-
vorsorgevertrag 
förderungsfähig war

▶▶ Terminsgebühr
noch einmal: Kein Anerkenntnis bei untätigkeitsklage 

| Im Verfahren der Untätigkeitsklage machte der Anwalt eine Terminsgebühr 
geltend. Er argumentiert mit der BSG-Rechtsprechung: Ein annahmefähiges 
Anerkenntnis liege vor, wenn die begehrte Rechtsfolge „ohne Drehen und 
Wenden“ zugegeben werde. Das SG Reutlingen entschied anders. |

Das SG schloss sich insoweit dem Standpunkt anderer SG an (zuletzt SG 
Chemnitz 28.8.17, S 16 SF 1591/17 E, Abruf-Nr. 196851). Ist Untätigkeitsklage 
erhoben, erledigt sich die Angelegenheit außergerichtlich, nämlich durch Er-
lass des begehrten Verwaltungsakts und das damit entfallende Rechts-
schutzbedürfnis (SG Reutlingen 15.11.17, S 4 SF 2454/17 E).

Ein Anerkenntnis komme bei einer Untätigkeitsklage gem. § 88 SGG von vorn-
herein nicht in Betracht, denn bei ihr handelt es sich um eine reine Beschei-
dungsklage. Diese richtet sich anders als z. B. § 75 VwGO nicht auf Aufhebung 
oder Erlass eines bestimmten Verwaltungsakts. Die bloße Bescheidung sei 
keine „Rechtsfolge“. Sie ist ein tatsächlicher Akt. Die verbindliche Setzung von 
Rechtsfolgen geschehe allein durch die Regelung im Bescheid. 

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE 

• Bescheid wird nach Klage erlassen – kein Anerkenntnis, SR 17, 163

• Streitwert erhöht sich mit der Dauer der Untätigkeit, SR 17, 128
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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Praxis Ärzteberatung
am 16.03.2018 in Düsseldorf

www.kongress-praxis- 
aerzteberatung.de

Folgende Topthemen erwarten Sie:
• Aktuelle Entwicklungen zum Vertragsarztrecht
 •  Echte und unechte Realteilung: neue Gestaltungs-

spielräume in der Heilberufeberatung durch die 
BFH-Rechtsprechung

•  Praxiserweiterung durch Einbindung neuer Ärzte: 
Stolpersteine im Vertragsarztrecht und beim Honorar 

•  Das MVZ nach dem GKV-VSG: praktische Erfahrungen 
und bewährte Gestaltungen

•  Die Praxis zu Traumpreisen verkaufen – wie geht das?
•  Der Arzt in der Betriebsprüfung: Bei diesen Punkten 

schaut der Prüfer genauer hin!

Termin 16.03.2018
Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Ort Maritim Hotel Düsseldorf,
Maritim-Platz-1 (Flughafen),
40474 Düsseldorf, Telefon 0211 5209-0

Teilnahmegebühr 545,00 € zzgl. USt.
Bezahlung im Voraus gegen Rechnung.
Bei gleichzeitiger Anmeldung von 
mindestens zwei Teilnehmern ab der 
zweiten Buchung: 10 % Preisvorteil 

Teilnehmerkreis
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer 
mit Spezialisierung auf Ärzte

Rechtsanwälte mit Beratungs-
schwerpunkt Arzt- und Medizinrecht

Prof. Dr. Bernd Halbe, 
FA für Medizinrecht 
und Justiziar mehrerer 
Berufsverbände, 
Honorar professor 
der Universität Köln

Alfred P. Röhrig, 
Dipl.-Finw., StB, 
Umstrukturierungen, 
Nachfolgeberatung, 
Bad Honnef

Thomas Ketteler-Eising, 
Dipl.-Bw. (FH) und StB, 
Leiter Kompetenz-Cent-
rum „Fach  service 
Steuer berater/Anwälte“, 
Köln

Bernd Kreutzer,
RA, StB, Umstrukturie-
rungen, Nachfolge-
beratung, Bad Honnef

Dr. Tobias Scholl-
Eickmann,
RA, FA für Medizinrecht, 
Wirtschaftsmediator, 
Lehrbeauftragter der 
Hochschule Osnabrück, 
Dortmund

Dr. Anna Lauber, 
RA, FA für Medizinrecht, 
Vertragsarztrecht, 
Honorarstreitigkeiten, 
Münster 

Dr. Lars Lindenau,
RA, medizin- und 
steuerrechtliche 
Gestaltungsberatung, 
Erlangen 

Gerrit Tigges,
RA, FA für Medizinrecht, 
ärztliches Gesellschafts- 
und Vertragsrecht, 
Gestaltung von Koopera-
tionen, Düsseldorf

Christian Krapohl, 
RA, FA für Medizinrecht, 
FA für Arbeitsrecht, 
Apo theken recht und 
Arbeitsrecht, Düsseldorf

Moritz Bihler, 
Dipl.-Finw., StB, 
Heilberufeberatung, 
Nachfolgeberatung, 
Reutlingen 


